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Der Juni
Die Zeit geht mit der Zeit: Sie fliegt.
Kaum schrieb man sechs Gedichte,

ist schon ein halbes Jahr herum
und fühlt sich als Geschichte.

Die Kirschen werden reif und rot,
die süßen wie die sauern.

Auf zartes Laub fällt Staub, fällt Staub,
so sehr wir es bedauern.

Aus Gras wird Heu. Aus Obst Kompott.
Aus Herrlichkeit wird Nahrung.

Aus manchem, was das Herz erfuhr,
wird, bestenfalls, Erfahrung.

Es wird und war. Es war und wird.
Aus Kälbern werden Rinder

und, weil’s zur Jahreszeit gehört,
aus Küssen kleine Kinder.

Die Vögel füttern ihre Brut
und singen nur noch selten.

So ist’s bestellt in unsrer Welt,
der besten aller Welten.

Spät tritt der Abend in den Park,
mit Sternen auf der Weste.

Glühwürmchen ziehn mit Lampions
zu einem Gartenfeste.

Erich Kästner
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Südharz am Mittwoch, dem 17.06.2020, um 18:00 Uhr 
recht herzlich ein.
Die Sitzung findet in der Grundschule „Thyratal“, Ortsteil Rottle-
berode, Neue Straße 3, 06536 Südharz, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde

Nichtöffentlicher Teil
4 Vorstellung Nutzungskonzept Industriegebiet Rottleberode
5 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Boden 

im Ortsteil Rottleberode
6 Anfragen und Anregungen

Andreas Schmidt
Vorsitzender des Gemeinderates

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses der Gemeinde Südharz am Dienstag, dem 
16.06.2020, um 18:00 Uhr recht herzlich ein.
Die Sitzung findet in der Grundschule „Thyratal“, Ortsteil 
Rottleberode, Neue Straße 3, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Bestimmung der/des Vorsitzenden des Haupt- und Fi-

nanzausschusses der Gemeinde Südharz
3 Bestimmung der/des stellv. Vorsitzenden des Haupt- 

und Finanzausschusses der Gemeinde Südharz
4 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
5 Einwohnerfragestunde
6 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 18.02.2020 

(öffentlicher Sitzungsteil)
7 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

18.02.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
8 Bekanntgabe der im schriftlichen Verfahren gefassten 

Beschlüsse
9 Vorstellung der Anpassung des Brandschutzbedarfsplanes
10 Informationen zum Haushalt 2020 der Gemeinde Südharz
11 Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe
12 Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe
13 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der 

Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes Selke/Obere Bode

14 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der 
Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge 
der Unterhaltungsverbände Helme, Selke/Obere Bode, 
Wipper/Weida

15 Beschlussfassung Umsatzsteuer
16 Informationen
17 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
18 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 18.02.2020

(nichtöffentlicher Sitzungsteil)
19 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

18.02.2020
(nichtöffentlicher Sitzungsteil)

20 Informationen zur Umlegung der Grundsteuer auf die 
Garagenpachtverträge

21 Beschlussfassung Pachthöhe Garagenverträge
22 Informationen Personalangelegenheiten
23 Anfragen und Anregungen

Rettig
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeinde Südharz
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Amtsblatt der Gemeinde Südharz

- Herausgeber: 
 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 
 06536 Südharz
- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und 
 sonstigen redaktionellen Teil:
 Bürgermeister Herr Rettig
- Verteilung:
  An alle zur Gemeinde Südharz gehörenden, erreichbaren Haushalte 

und im Büro der Gemeinde Südharz OT Roßla.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-
genpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus 
Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Südharz am Mittwoch, dem 24.06.2020, um 18:00 Uhr 
recht herzlich ein.
Die Sitzung findet in der Grundschule „Thyratal“, Ortsteil Rott-
leberode, Neue Straße 3, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 27.05.2020

(öffentlicher Sitzungsteil)
5 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

27.05.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
6 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
7 Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen der Amtsleiter 

und Bürgermeister
8 Bericht aus den Ausschüssen (öffentlicher Sitzungsteil)
9 Sachstand Freizeitbad „Thyragrotte“
10 Auslegungsbeschluss zum Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Südharz
11 Benennung der Ausschussmitglieder auf Vorschlag der 

Fraktionen
12 Beschlussfassung Abberufung sachkundige Einwohner 

aus dem beratenden Sozial- und Tourismusausschuss
13 Berufung sachkundiger Einwohner in den beratenden 

Schul-, Sozial- und Kulturausschuss
14 Berufung sachkundiger Einwohner in den beratenden 

Wirtschafts- und Tourismusausschuss
15 Berufung sachkundiger Einwohner in den beratenden 

Umwelt- und Ordnungsausschuss
16 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der 

Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Unterhaltungsverbandes Selke/Obere Bode

17 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der 
Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge der 
Unterhaltungsverbände Helme, Selke/Obere Bode, Wipper/
Weida

18 Beschlussfassung Umsatzsteuer
19 Beschlussfassung Satzung über die Benutzung und die 

Erhebung von Gebühren für die Wohnmobilstellplätze in 
der Gemeinde Südharz

20 Beschlussfassung über die 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe für den Luftkur-
ort Stolberg (Harz), Ortsteil der Gemeinde Südharz

21 Beschlussfassung über die Annahme von Spenden
22 Informationen aus der Verbandsversammlung des Was-

serverbandes „Südharz“
23 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
24 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 27.05.2020

(nichtöffentlicher Sitzungsteil)
25 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

27.05.2020 (nichtöffentlicher Sitzungsteil)
26 Bericht aus den Ausschüssen (nichtöffentlicher Sitzungs-

teil)
27 Beschlussfassung über den Kauf von Grund und Boden 

im OT Rottleberode
28 Beschlussfassung Grundstücksangelegenheit im OT 

Rottleberode
29 Beschlussfassung Vereinbarung über Grundstücksbe-

nutzung, Eintragung einer Dienstbarkeit
30 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Roßla
31 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Bennungen
32 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Schwenda
33 Beschlussfassung Grundstücksangelegenheit im OT 

Breitenstein
34 Beschlussfassung Pachthöhe Garagenverträge
35 Beschlussfassung Personalangelegenheiten
36 Beschlussfassung Personalangelegenheiten
37 Rechtsangelegenheiten
38 Grundstücksangelegenheiten
39 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
40 Anfragen und Anregungen

Andreas Schmidt
Vorsitzender des Gemeinderates
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In der Gemeinde Südharz ist eine Stelle als

Sachbearbeiter/in Politische Gremien und 
Zentrale Dienste (m/w/d)

zum 01.10.2020 zu besetzen.

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Vergütung 
erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) in der Entgeltgruppe 6.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
. Durchführung und Organisation des Sitzungsdienstes (Vor-, 

Nachbereitung, Protokollierung und Archivierung von Sitzun-
gen bzw. Sitzungsunterlagen)

. Einladungen und Beschlussvorlagen im Sitzungsdienstpro-
gramm anlegen

. Überwachung der Ausführung und Ausfertigung der Be-
schlüsse, Satzungen

. Überwachung und Auswertung des Schriftverkehrs mit der 
Kommunalaufsicht usw.

. Bearbeitung von Anfragen aus den Räten und Ausschüssen in 
Zusammenarbeit/Kooperation mit den zuständigen Fachäm-
tern

. Abrechnung von Verdienstausfall, Aufwandsentschädigun-
gen, etc. von Ratsmitgliedern

. Durchführung und Organisation der amtlichen Bekanntma-
chungen aus dem Sitzungsdienst

. Mitwirkung, Zuarbeit und Dokumentation in den Bereichen 
Datenschutz und Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit 
dem Datenschutzbeauftragten und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit
u. a.: - Erstellung und Laufendhaltung von Gefährdungsbe-

urteilungen
- Mitwirkung bei der Abstellung von Mängeln aus Ar-

beitsstättenprüfung
- Mitwirkung bei der Umsetzung der gesetzlichen An-

forderungen
- Zusammenstellung von Schulungsmaterialien

Änderungen in den Aufgaben sind vorbehalten.

Voraussetzungen, die Sie erfüllen sollten:
. Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwal-

tungsfachangestellten oder Angestelltenlehrgang I oder eine 
vergleichbare Qualifikation

. eine selbstständige, organisierte und verantwortungsbe-
wusste Arbeitsweise

. Unparteilichkeit, hohes Konzentrationsvermögen, Diskre-
tion

. Beherrschung der Methoden und Vorgehensweisen in der 
Aufzeichnung und Protokollierung einer Veranstaltung (Se-
lektion wichtiger Botschaften)

. sehr gute Ausdruckformen in Wort und Schrift

. Bereitschaft zu Mehrarbeit sowie ggf. Wochenenddienst

Schwerbehinderte werden bei gleicher beruflicher Eignung und 
Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer Inter-
essen bitten wir Sie uns bereits in Ihrem Bewerbungsschreiben 
einen Hinweis auf Ihre Schwerbehinderung/Gleichstellung zu 
geben.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(ausführliches Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Beurteilungen von Arbeitsstellen und Praktika 
etc.)

bis zum 05.07.2020 an die

Gemeinde Südharz
Personalabteilung
Wilhelmstraße 4
06536 Südharz
oder per E-Mail an bewerbung@rossla.de

Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu. Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Informati-
onen auf unserer Homepage www.gemeinde-suedharz.de.

Bewerbungsunterlagen werden nur bei Übersendung von aus-
reichend frankierten Rückumschlägen zurückgesandt. Ein-
gangsbestätigungen erfolgen nicht. Auslagen, die in Verbindung 
mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Für Auskünfte steht Ihnen das Hauptamt, Bereich Personal zur 
Verfügung.

Bekanntmachung der Gemeinde Südharz

Jahresabschluss 2013 des Kommunalen  
Eigenbetriebes Südharz

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sit-
zung am 27.05.2020 (Beschluss-Nr. 21-147/2020) den Jahres-
abschuss für das Haushaltsjahr 2013 für den Kommunalen Ei-
genbetrieb Südharz wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme: 16.289.199,05 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf:
das Anlagevermögen 15.838.682,53 €
das Umlaufvermögen 450.516,52 €
Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
davon entfallen auf der Passivseite auf:
das Eigenkapital 1.406.461,01 €
Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen 12.313.517,71 €
Rückstellungen 553.579,44 €
Verbindlichkeiten 2.014.890,89 €
Rechnungsabgrenzungsposten 750,00 €
Jahresverlust: 316.997,95 €
Summe Erträge 2.392.989,98 €
Summe Aufwendungen 2.709.987,93 €

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sitzung 
am 27.05.2020 (Beschluss-Nr. 21-148/2020) die Behandlung 
des Jahresergebnisses folgendermaßen beschlossen:
Das Jahr 2013 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
316.997,95 € ab.
Der nicht ausgabewirksame Teil i. H. v. 136.353,21 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. Der restliche Fehlbetrag i. H. v. 
180.644,74 € wird mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz ver-
rechnet.

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sitzung 
am 27.05.2020 (Beschluss-Nr. 21-149/2020) der Betriebsleitung 
des Kommunalen Eigenbetriebes Südharz die Entlastung für die 
das Haushaltsjahr 2013 erteilt.
Der Jahresabschluss 2013 einschließlich Rechenschaftsbericht 
ist durch die Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft BRV GmbH Halle 
geprüft worden und mit dem nachfolgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen.
Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mansfeld-
Südharz ergeht nachfolgender Feststellungsvermerk.

4. Offenlegung des Jahresabschlusses 2013
Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 und der Rechenschaftsbe-
richt des Haushaltsjahres 2013 liegen in der Gemeindeverwaltung 
Südharz, Wilhelmstraße 4, 06536 Südharz, OT Roßla in der Zeit 
vom 15.06. bis 26.06.2020 öffentlich zur Einsichtnahme aus.
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Bekanntgabe des Bestätigungsvermerkes und der Schlussbemerkung  
des Wirtschaftsprüfers
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Satzung zur Änderung von Satzungen  
der Gemeinde Südharz zur Umlage der  
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände  
„Helme“, „Selke/Obere Bode“ und  
„Wipper Weida“
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG 
LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungs-
rechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonsti-
ger kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA 
S. 288), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA S. 288) und der §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Dezember 1996, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des 2. Gesetzes zur Änderung des Landesrechtes aufgrund der bun-
desrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Le-
benspartnerschaft vom 02. Februar 2011 (GVBI. LSA S. 58), hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 27.05.2020 die folgende Satzung 
zur Änderung von Satzungen der Gemeinde Südharz zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Helme“, „Selke/Obe-
re Bode“ und „Wipper Weida“ beschlossen.

Artikel 1 
§ 4 der Neufassung der Satzung zur Erhebung von  

Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer  II. Ordnung 
für das Jahr 2012 und 2013 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der 
Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständi-
gen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als 
Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden 
kann. Dabei entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner 
nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit 
des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 2 
§ 4 der Neufassung der Satzung zur Erhebung  

von Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer  
II. Ordnung des Unterhaltungsverbandes „Helme“  

für das Jahr 2014 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 

eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 3 
§ 4 der Neufassung der Satzung zur Erhebung 

 von Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer  
II. Ordnung des Unterhaltungsverbandes  

„Wipper Weida“ für das Jahr 2014 
 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.
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Artikel 4 
§ 4 der Neufassung der Satzung zur Erhebung von  

Umlagen für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 
des Unterhaltungsverbandes „Helme“ für das Jahr 2015 

erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 5 
§ 4 der Neufassung der Satzung zur Erhebung von  

Umlagen für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 
des Unterhaltungsverbandes „Wipper Weida“ für das 

Jahr 2015 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.

(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 6 
§ 4 der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 

Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obere Bode“ für 

das Erhebungsjahr 2015 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 7 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Helme“ 2016 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
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ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 8 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Wipper Weida“ 2016 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 9 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
„Selke/Obere Bode“ 2016 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.

(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der 
Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständi-
gen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als 
Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden 
kann. Dabei entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner 
nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit 
des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 10 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Helme“ 2017 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 11 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Wipper Weida“ 2017 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
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(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der 
Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständi-
gen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als 
Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden 
kann. Dabei entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner 
nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit 
des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 14 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Wipper Weida“ 2018 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der 
Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständi-
gen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als 
Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden 
kann. Dabei entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner 
nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit 
des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 15 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
„Selke/Obere Bode“ 2018 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 

(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der 
Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der 
grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständi-
gen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als 
Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden 
kann. Dabei entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner 
nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit 
des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 12 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
„Selke/Obere Bode“ 2017 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermitteln, 
so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück nutzt, 
ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlageschuldner 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner nach Abs. 1 
oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, wenn der Eigentümer oder 
der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der grundstücksbezo-
genen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen Nachlassge-
richt und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person und nicht 
mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei ent-
spricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu ermitteln 
ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 
13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 13 
§ 4 der Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 

„Helme“ 2018 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
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Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache
Tel.: 0151 16177138
im Büro des Ortsbürgermeisters, Halle-Kasseler-Str. 125, 
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
alle 2 Wochen dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Büro des 
Ortsbürgermeisters, Breitensteiner Schulgasse 75, 06536 
Südharz, beginnend vom 14.01.2020.
Nächster Termin: 16.06.2020

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Käsereistraße 2, 06536 
Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag von 18:00 - 19:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hintere Dorfstraße 8
06536 Südharz oder
nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 0170 2720782

eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilmäßig 
auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht anteilmäßig mit Beginn des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermit-
teln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grund-
stück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heran-
ziehung der grundstücksbezogenen Unterlagen, einer Anfrage 
beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermel-
deauskunft nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse 
festgestellt werden kann. Dabei entspricht der Umstand, dass 
der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit 
über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) 
Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden für ihre jeweilige Umlageschuld entspre-
chend des auf sie entfallenen zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 Anspruch genommen.

Artikel 16

Artikel 1 tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft.
Artikel 2 tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.
Artikel 3 tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.
Artikel 4 tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.
Artikel 5 tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.
Artikel 6 tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.
Artikel 7 tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.
Artikel 8 tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.
Artikel 9 tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.
Artikel 10 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.
Artikel 11 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.
Artikel 12 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.
Artikel 13 tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.
Artikel 14 tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.
Artikel 15 tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

Südharz, den 27.05.2020

Rettig
Bürgermeister

Notfallnummer für die Wasserversorgung

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

NUR Trinkwasserversorgung Uftrungen
NUR Abwasserentsorgung Rottleberode, Stadt Stolberg 
(Harz), Agnesdorf, Questenberg, Schwenda – nur Regen-
wasser

Gemeinde Südharz
Hüttenhof 1
Tel.: 034651 389-76 tagsüber
Bereitschaft: 0160 99146662

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag im Monat von 16:30 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hainröder Hauptstraße 44, 
06536 Südharz
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Ortschaftsrates Hain-
rode am Donnerstag, dem 25.06.2020, um 19:00 Uhr recht 
herzlich ein.
Die Sitzung findet im Bürgerhaus, Ortsteil Hainrode, Hain-
röder Hauptstraße 44 a, 06536 Südharz, statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 24.10.2019

(öffentlicher Sitzungsteil)
5 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

24.10.2019
(öffentlicher Sitzungsteil)

6 Beratung und Beschlussfassung der 7. Satzung zur Än-
derung der Friedhofsordnung der Gemeinde Südharz

7 Informationen des Ortsbürgermeisters
8 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
9 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 24.10.2019

(nichtöffentlicher Sitzungsteil)
10 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

24.10.2019
(nichtöffentlicher Sitzungsteil)

11 Stand Wohnbebauung Mühlwiese
12 Anfragen und Anregungen

Andreas Schmidt
Ortsbürgermeister

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin -  
OT Kleinleinungen
nach telefonischer Absprache unter 034656 9948354835

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 034651 32156 oder 0171 4557024

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0176 62844873

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
jeden 1. Dienstag des Monats von 16:00 bis 17:30 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch 034653 83362

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 18:45 - 19:45 Uhr
im Gemeindebüro, Alte Pfarrgasse 1
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr und nach vorheriger Anfra-
ge im Rathaus, Markt 1, 06536 Südharz

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
jeden 1. und 3. Montag von 17:00 - 18:30 Uhr
Büro des Ortsbürgermeisters
Uftrunger Hauptstraße 50
oder gern nach Vereinbarung unter Tel.: 0172 6430632
bzw. per E-Mail an: uftrungen@t-online.de

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache unter
Tel.: 034651 29910 oder 0170 8127736

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 26. Juni 2020

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Montag, der 15. Juni 2020

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 17. Juni 2020, 9.00 Uhr
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Öffnungszeiten ab 02.06.2020
TOURIST-INFORMATION und Museum 
ALTE MÜNZE, Stolberg (Harz)
Täglich:   10:00 – 16:00 Uhr
Stadtführungen nur nach Voranmeldung
(in der Tourist-Information oder unter Tel. 
034654 454)
Preis für Gruppen von 2 bis 10 Personen: 
Mindestbetrag 39,00 €
Preis für einzelne Gäste innerhalb einer 
Gruppe mit 10 Pers.: 4,00 €
SCHLOSS Stolberg, Stolberg (Harz)
Dienstag – Sonntag  10:00 – 16:00 Uhr
(montags geschlossen)
Schlossführungen nur nach Voranmeldung
(in der Tourist-Information oder unter Tel. 
034654 454)

Preis für Gruppen von 2 bis 10 Personen: 
Mindestbetrag 39,00 €
Preis für einzelne Gäste innerhalb einer 
Gruppe mit 10 Pers.: 4,00 €
JOSEPHSKREUZ, Stolberg (Harz)
Dienstag – Sonntag   10:00 – 17:00 Uhr
(montags geschlossen)
Museum KLEINES BÜRGERHAUS, 
Stolberg (Harz)
Mittwoch – Sonntag   13:00 – 16:00 Uhr
(montags und dienstags geschlossen)
Gedenkstätte und Karstschauhöhle 
HEIMKEHLE, bei Uftrungen
Dienstag – Sonntag   10:00 - 16:00 Uhr
(montags geschlossen)

Begleitete Höhlenbegehungen beginnen 
um: 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 Uhr
Freizeitbad THYRAGROTTE, Stolberg 
(Harz)
Täglich:  10:00 – 21:00 Uhr
Geöffnet: Schwimmbad und Außenbecken
Der Saunabereich bleibt vorerst geschlossen.

Ab 12.06.2020 geöffnet:
Freibad Kiesgrube in Rossla
Dienstag – Freitag 14:00 – 19:00 Uhr
Samstag – Sonntag  11:00 – 19:00 Uhr
In den Sachsen-Anhalt-Ferien, täglich 
11:00 – 19:00 Uhr

Veranstaltung Juni 2020

14.06.2020 Schauprägen der Jahresmedaille 2020
11:00 - 16:00 Uhr „100 Jahre Ersterschließung Schauhöhle Heimkehle“ am Großen Balancier im Museum „Alte Münze“ in 

Stolberg

Termine und Informationen

Pressemitteilungen
Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz e. V.

Frühjahrssemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e. V.

in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße, 06295 Lutherstadt Eisleben, Tel.: 03475 602695
in der Region Sangerhausen, Karl-Liebknecht-Straße 31, 06526 Sangerhausen, Tel.: 03464 572407
in der Region Hettstedt, Lernbehindertenschule Lindenweg 1-2, 06333 Hettstedt, Tel.: 03476 812310

Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-sgh.de.

Änderungen vorbehalten!

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesundheit:
31925 Fitmix Online Kurs 15.06.2020 - 17:00 Uhr online
Computer:
52405 Computerclub Onlinekurs-DO Einstieg jeder Zeit möglich - 08:45 Uhr online
52423 Online – Computerclub - MI Einstieg jeder Zeit möglich - 09:00 Uhr online
52424 Online – Computerclub - FR Einstieg jeder Zeit möglich - 09:00 Uhr online

Alle Bildungsangebote finden auf Grund der 4. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung ausschließlich online statt.
Für die Online-Kurse benötigen Sie einen eigenen Laptop mit einem Internetzugang.
Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote! Gutscheine sind in allen Filialen erhältlich. Keinen 
passenden Kurs gefunden? Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren! Rufen Sie uns einfach an oder 
senden Sie uns eine E-Mail oder ein Fax!

In eigener Sache: Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt 
hergestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet. 
       Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE
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Urlaub 2020  
in Thüringen

Urlaub
in der Feengrottenstadt  

Saalfeld/Saale in Thüringen

ab 2 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstück
für 42,50 € pro Person

Buchbar in den 3-Sterne-Hotels 
*  Hotel ASTERRA (info@hotelasterra.de )
*  Hotel Am Hohen Schwarm (saalfeld@schwarmhotel.de )
* Hotel Mellestollen (info@mellestollen.de )
* Ferienwohnung Weidler (weidlerfoto@arcor.de )

Gültig ab sofort bis Ende Juni und Oktober / November 2020

Weitere Angebote finden Sie unter: www.saalfeld-urlaub.de

2020 kmkm 1818 kmkm

Pension***Pension***GrünesGrünesGrünesGrünesGrünesGrünesGrünesGrünes HerzHerzHerzHerzHerzHerz
UntereUntere Töpferstr.Töpferstr. 1111
9943899438 TonndorfTonndorf
Tel.Tel. 036450/3800036450/3800 ·· Fax:Fax: 3803138031
gruenesherz@live.degruenesherz@live.de
www.gruenesherz-tonndorf.dewww.gruenesherz-tonndorf.de

-- 88 DoppelzimmerDoppelzimmer
-- 22 ZweibettzimmerZweibettzimmer
-- ZweibettzimmerZweibettzimmer rollstuhlgerechtrollstuhlgerecht
-- AlleAlle ZimmerZimmer mitmit WCWC undund DuscheDusche
-- 22 gemütlichegemütliche GasträumeGasträume mitmit TerrasseTerrasse
-- Sauna,Sauna, FitnessraumFitnessraum
-- 1,51,5 kmkm zurzur AvenidaAvenida ThermeTherme u.u. KletterwaldKletterwald

ErfurtErfurt TonndorfTonndorf WeimarWeimar

Inh.Inh.
GrünesGrünes

Inh.
GrünesGrünes

RamonaRamona
GrünesGrünes

Ramona
GrünesGrünes

DeterdingDeterding
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Aktuelles aus Ihrem Ort und Umgebung.

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.
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AKTION Monat Juni

40 kg Gratis/Tonne 
HOLZBRIKETT 

aus eigener Produktion
bequemes Heizen mit trockenen 

gepressten Holzspänen 
Anlieferung / Selbstabholung

Tel. 034652 / 1 22 81

Ich war noch niemals ... am Plauer See.

Mecklenburg 
 Vorpommern

www.traumurlaub-see.de · Tel.: 039932 825201

Foto: Britta Hilpert

Unsere Leser

wissen mehr

Ihre Gesundheit
in besten Händen

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144137
 lisa.laurig@wittich-herzberg.de  | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Lisa-Marie Laurig

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort


